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zun Erkennen von gegnerischen Beobach fungen und die Ein
leitung von Gegenmaßnahmen, das operativ kluge Reagieren 
auf Provokationen und Vorkommnisse und die Fälligkeit, in 
allen Situationen richtige opera;iv-taktische En cscheidun- 
gen in Interesse der Gewährleistung oder Wiederherstellung 
d.er Ordnung und Sicherheit zu treffen, sind eien zur Trans
portsicherung eingesetzten Mitarbeitern der Linie XIV an
zuerziehen. Des weiteren sind die Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten dieser Mitarbeiter in der militärischen 
und Zweikampfausbildung sowie der Körperertüchtigung, in 
der Anwendung von 'Waffen und 'Selbstverteidigungsmitteln, 
im Führen von Kfz und bei der Beherrschung der Kfz-Technik, 
in der Anwendung des UKW-Sprechfunkverkehrs und bei der 3ar 
nitätsausbildung weiter zu vervollkommnen.

Stärkeres Augenmerk ist künftig der gegenseitigen Ersetz
barkeit der Mitarbeiter der Besatzungen'des Transpcrtfahr- 
zeuges zu widmen. Die gegenseitige Ersetzbarkeit der zur 
Sicherung eines Transportfahrzeuges eingesetzten Mitarbei
ter hat absolut zu sein, das heißt jeder der eingesetzten
Mitarbeiter muß in der Lage sein, den .i ranspo r- 7-'i 1u leiten,
das Transportfahrzeug zu führen, den UKIV-Sprechfunkverkehr 
sicher auszuführen,Weitere operative Mittel der Sicherung 
zu bedienen bzw. sicher zu gebrauchen und bei Erfordernis 
die der operativen Situation entsprechenden Maßnahmen zu 
veranlassen und durchzusetzen.


